
 

Gemeinde Schwebheim, Postfach 70, 97525 Schwebheim

PER E-MAIL
Piratenpartei
Landesverband Bayern
Herrn Josef Reichardt
Team Wahlkampfkoordination BTW21
Schopenhauer Str. 71
80807 München
     
     
     

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Telefon/E-Mail Sachbearbeiter/in Datum

19.04.2021       09723/9101-19 Frau Krellwitz-
Nowak

28.04.2021

            krellwitz-nowak@schwebheim.de

Ihr Antrag vom 19.04.2021

Sehr geehrter Herr Reichardt,

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 19.04.2021 teilen wir mit, dass die 
Anbringung von Plakaten in Schwebheim zulässig ist. Hierbei gilt die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des Inneren vom 
13.02.2012, welche als Anlage beigefügt ist.  Insbesondere muss die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs gewahrt sein. Fußgänger dürfen nicht übermäßig
gehindert sein.

Des Weiteren verweisen wir auf die Verordnung über das Anbringen von 
Anschlägen und Plakaten der Gemeinde Schwebheim 
(Plakatierungsverordnung) vom 01.07.2009, welche ebenfalls als Anlage 
beigefügt ist. 

Danach sind die von der Gemeinde errichteten Plakattafeln nicht für 
Wahlwerbung zugelassen. 

Außerdem ist gem. § 3 Abs. 2 der Plakatierungsverordnung geregelt, dass die 
zeitliche Begrenzung der Plakat- und Bannerwerbung für Bundestagswahlen 6 
Wochen vor dem Wahltermin beträgt. 
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Hinsichtlich der in Ihrem Schreiben genannten Größe von A 1 und A 0 bestehen
keine Einwendungen. 

Sollten noch Fragen bestehen, so können Sie gerne im Wahlamt, Frau Krellwitz-
Nowak, Tel. 09723/9101-19, telefonisch Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Krellwitz-Nowak
Verwaltungsangestellte

Anlage
Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Inneren vom 13.02.2012
Plakatierungsverordnung der Gemeinde Schwebheim vom 01.07.2009
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